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Liebe Leserinnen und Leser,
angesichts der großen Veränderungen, die die behinderten-
rechtskonvention (brK) in deutschland angestoßen hat, und
der sich verändernden Kräfteverhältnisse in der behinderten-
politik muss das tradierte selbstkonzept des CbP auf den Prüf-
stand. Was soll und kann der Fachverband heute und in Zukunft
leisten, wofür steht er? 

Ziele und Aufgaben des Verbandes zu definieren kann nicht
sache einer einzelnen Person oder einer kleinen Gruppe von
Mitgliedern sein. diese sind in der satzung festgelegt. dort heißt
es: „der Verband hat das Ziel, seine Mitglieder zu beraten und

zu unterstützen, damit Menschen mit behinderung und psy-
chischer erkrankung in ihrer Lebensgestaltung bedarfsgerecht
begleitet, ihre Förderung, rehabilitation und eingliederung in
die Gesellschaft angeregt und weiter entwickelt werden.“ der
Vorstand hat auf seiner Klausur im sommer dieses Jahres die
Vertretung der interessen der Mitglieder als wichtigstes Ziel des
Verbandes betont. dafür gelte es sich einzusetzen, Gespräche zu
führen, Verbindungen aufzubauen und zu pflegen und bündnis-
se zu suchen. doch was sind die interessen der Mitglieder des
unternehmensfachverbandes CbP? Als ein Grundkonsens für
die Mitgliederinteressen darf doch gelten, dass alle Mitglieder

Auf der Tagung „Ambient Assisted Living“ der Fachverbände zeigt Thomas Kahlisch, Direktor der Deutschen
Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig, wie sein Smartphone Texte laut vorliest. 



Sozialpolitik

3 AG Bundesteilhabegesetz hat ihre
Arbeit aufgenommen

Wie in der Koalitionsvereinbarung vom 27. november 2013 ver-
einbart, wurde die reform der eingliederungshilfe nunmehr
vom bundesministerium für Arbeit und soziales (bMAs) in
Angriff genommen. Mit dem inkrafttreten des bundesteilhabe-

gesetzes in dieser Legislaturperiode soll der bund zu einer ent-
lastung der Kommunen bei der eingliederungshilfe in Höhe von
fünf Milliarden euro pro Jahr beitragen.

das beteiligungsverfahren der bundesregierung hat offiziell
am 10. Juli 2014 mit der ersten sitzung der Arbeitsgruppe bun-
desteilhabegesetz begonnen, in der der CbP von Michael Con-
ty (erster Vorsitzender des bundesverbandes evangelische
behindertenhilfe, beb) als repräsentant der Fachverbände mit
vertreten wird. es ist erfreulich, dass die bundesarbeitsgemein-

des CbP heute und in Zukunft nachgefragte Leistungen für
Menschen mit behinderung oder psychischen erkrankungen
erbringen können. sicherlich werden die Leistungen, die in
Zukunft gefragt sind, nicht identisch mit den heutigen Leistun-
gen sein, und sicher wird es Verschiebungen im zahlenmäßigen
Volumen geben. der Verband muss sich aber dafür einsetzen,
dass auch in Zukunft rahmenbedingungen gegeben sind, in
denen Träger aus dem bereich der Caritas Leistungen der
 behindertenhilfe und Psychiatrie erbringen können und damit
ihrem kirchlichen Auftrag gerecht werden.

ein Fachverband muss sich dafür einsetzen, dass alle Mit-
glieder gute Chancen haben, den Wandel mitzuvollziehen und
mitzugestalten. es soll nicht um ein reaktives Anpassen der Trä-
ger an die Veränderungen gehen, sondern um den Mut, neue
Wege zu gehen und neue Konzepte zu wagen. der Verband kann
dies leisten durch information und gegenseitige beratung, fach-
lichen Austausch und das ständige setzen von innovationsim-
pulsen. und sicher wird es so sein, dass es von der innovations-
kraft der Mitglieder abhängt, ob und wie stark man als Verband
Gehör findet in den politischen Auseinandersetzungen um die
Weiterentwicklung der behindertenhilfe und die umsetzung
der Vorgaben der brK. insofern bedingt sich beides gegensei-
tig: der einsatz für rahmenbedingungen der behindertenhilfe
und Psychiatrie und der nachweis, dass der Verband engagierte
Mitglieder vertritt, die tragfähige Lösungen mit nutzen für alle
beteiligten, Leistungsnehmer(innen), Leistungsträger und die
Leistungserbringer, entwickeln. um dies zu erreichen, sind alle
Mitglieder gefragt, in erster Linie diejenigen, die in den Gremien
des Verbandes um die erforderlichen innovations- und Anpas-
sungsprozesse ringen.

eine besondere bedeutung haben dabei auch Gruppen, die
außerhalb des Verbandes stehen, die aber die Legitimation der
Positionen des Verbandes stärken oder schwächen können: die
selbstvertretungsverbände der Menschen mit behinderung
oder psychischer erkrankung und die Foren und Formen, in
denen sich Angehörige zusammenfinden, um ihre interessen zu
artikulieren. 

in diesem sinn ist der Ange-
hörigenbeirat des CbP, der im
november im Vorfeld der Mit-
gliederversammlung zur Wahl
stand, von großer bedeutung
für die Verbandsarbeit. Ange-
hörige sind gerade im CbP
auch deshalb so wichtig, weil
von den einrichtungen und
diensten des CbP viele Men-
schen unterstützt werden, die
aufgrund der schwere ihrer
beeinträchtigungen ihre inte-
ressen nur eingeschränkt ver-
treten können. der Angehöri-
genbeirat hat die Aufgabe, die interessen der Angehörigen zu
vertreten und die diskussionsprozesse und entwicklungen im
Verband kritisch zu begleiten. er ist eine wesentliche stimme,
die mithelfen soll, dass der CbP seine Ziele und Aufgaben
erfolgreich im sinne seiner Mitglieder erreichen kann. 

eine sehr große bedeutung hat bereits heute der fachliche
und politische Austausch mit den selbstvertretungsverbänden
der Menschen mit behinderung. Genannt werden sollen hier die
Verbände der Werkstatträte, mit denen der CbP in vielfältiger
Weise das Gespräch und den Austausch sucht. dennoch ist es
richtig, dass der CbP nun auch dazu kommen muss, die selbst-
vertretung der Menschen mit behinderung oder psychischer
erkrankung als verbandliches Organ aufzubauen. sie, die Men-
schen mit behinderung oder psychischer erkrankung, die als
Leistungsnehmer(innen) mit uns verbunden sind, müssen eben-
so in den organisierten Austausch mit dem Verband gebracht
werden. ich wünsche ihnen viele Anregungen beim Lesen  dieser
Ausgabe! 

ihr

Johannes Magin

Vorsitzender des CBP
Kontakt: j.magin-cbp@
kjf-regensburg.de
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schaft Freie Wohlfahrtspflege in der Arbeitsgruppe unter ande-
rem auch durch den Generalsekretär des deutschen Caritasver-
bandes, Georg Cremer, vertreten ist. die Arbeitsgruppe wird von
der parlamentarischen staatssekretärin, Gabriele Lösekrug-
Möller (sPd), geleitet und besteht aus1:

n 15 interessenvertretungen von Menschen mit behinderung;
n Vertreter(inne)n der Länder und Kommunen, bundesarbeits-

gemeinschaft der überörtlichen sozialhilfeträger;
n Vertreter(inne)n der sozialversicherungen;
n der bundesbehindertenbeauftragten;
n Vertreter(inne)n von Kultusministerkonferenz, bundeskanz-

leramt, bundesministerium für Finanzen, bundesministerium
für Gesundheit, bundesministerium für Familie, senioren,
Frauen und Jugend;

n einem Vertreter der bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege (Georg Cremer);

n einem Vertreter der Fachverbände für Menschen mit behin-
derung (Michael Conty);

n einem Vertreter der bundesarbeitsgemeinschaft der Werk-
stätten für behinderte Menschen (Martin berg);

n einem Vertreter der bundesvereinigung der Werkstatträte.
das bMAs veröffentlicht alle Protokolle und Arbeitspapiere.
diese können unter www.gemeinsam-einfach-machen.de
(„bundesteilhabegesetz“) eingesehen werden. 
die grundlegenden Themen, die bis Frühjahr 2015 in der hoch-
rangigen Arbeitsgruppe bearbeitet werden, sind: 
n bestimmung des leistungsberechtigten Personenkreises der

künftigen eingliederungshilfe;
n neuregelung der bedarfsermittlung und -feststellung;
n Trennung von Fach(Teilhabe)leistungen, Pflege und existenz-

sichernden Leistungen;
n Teilhabe am Arbeitsleben, berufliche und medizinische reha;
n Finanz- und vertragsrechtliche regelungen;
n Prüfung der einführung von bundesteilhabegeld;
n „Große Lösung“ im sGb Viii;
n schnittstelle Pflege/eingliederungshilfe.

das bMAs hat angekündigt, dass ab sommer 2015 die Kontu-
ren für das neue Gesetz stehen sollen. in der AG bundesteil -
habegesetz werden die Themen der reform besprochen und
strittige Punkte erörtert. die ergebnisse werden in die Vorbe-
reitungen zum Gesetzentwurf einfließen. bis sommer 2015 soll
ein Gesetzentwurf vorliegen, so dass nach dem Gesetzgebungs-
verfahren 2016 das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode in
Kraft treten kann.
Über die aktuellen sitzungen informiert der CbP die Mitglieder
kontinuierlich. Am 17. september 2014 wurde die Thematik des
leistungsberechtigten Personenkreises, der neuregelung der
bedarfsermittlung und der Trennung von Fachleistungen von
existenzsichernden Leistungen besprochen. in diesem Zusam-

menhang hat der CbP gemeinsam mit Fachverbänden Vorschlä-
ge zur bedarfsermittlung erarbeitet, die unter „stellungnahmen“
auf der Website des CbP abrufbar sind.

Am 14. Oktober 2014 wurde der Themenkomplex der Teilha-
be am Arbeitsleben erörtert. Zur aktuellen politischen diskus-
sion hat sich der CbP mit den Fachverbänden positioniert und
die Akzente auf die Verbesserung der Förderung von integra -
tionsfirmen und Zuverdienstprojekten gesetzt. die eckpunkte
der Fachverbände zum Themenfeld Teilhabe am Arbeitsleben
können unter www.cbp.caritas.de/positionen abgerufen werden.
Über das weitere Verfahren zum bundesteilhabegesetz werden
wir sie regelmäßig per e-Mail informieren. Janina Bessenich

stellv. CBP-Geschäftsführerin

Kontakt: janina.bessenich@caritas.de

Anmerkungen

1. Die Liste der Mitglieder der AG Bundesteilhabegesetz ist einzuse-

hen unter www.bmas.de, Suchwort: „Bundesteilhabegesetz“.

3 Eingliederungshilfe ist nicht 
nachrangig zur Pflegeversicherung

Viele sozialhilfeträger verweisen die betroffenen immer wieder
darauf, dass sie doch zunächst die Leistungen der Pflegeversi-
cherung in Anspruch nehmen sollen. dieses Vorgehen entspricht
nicht der geltenden rechtslage. das bundesministerium für
Gesundheit (bMG) stellte bereits in einem schreiben vom
8. Oktober 2008 klar:

„bei den Leistungen nach § 45b sGb Xi handelt es sich nicht
um gleichartige Leistungen im rahmen der Hilfe zur Pflege nach
dem sGb Xii. insofern kann auch keine Leistungskonkurrenz
zwischen den vorgenannten Leistungen und den Leistungen
nach dem sGb Xii bestehen. Aus Gründen der rechtssicherheit
ist in § 13 Abs. 3a sGb Xi klargestellt, dass die Leistungen nach
§ 45b sGb Xi bei den Fürsorgeleistungen zur Pflege nach § 13
Abs. 3 satz 1 sGb Xi (und damit auch bei den Pflegeleistungen
nach §§ 61 ff. sGb Xii) keine berücksichtigung finden und gege-
benenfalls neben den Fürsorgeleistungen erbracht werden.“ 

das bundesministerium bestätigt die geltende rechtslage,
dass die Leistungen der eingliederungshilfe nach sGb Xii für
behinderte Menschen im Verhältnis zur Pflegeversicherung nicht
nachrangig sind. es weist darauf hin, dass der betreuungsbetrag
für zusätzliche betreuungsangebote den Pflegebedürftigen
zugutekommen und nicht die sozialhilfe entlasten soll.

das schreiben wurde an alle sozialministerien geschickt,
daraufhin wurden die Weisungen in den bundesländern geän-
dert. in diesem Zusammenhang gab es auch eine entscheidung
des sozialgerichtes berlin vom 13. september 2010 (AZ: s 90 sO
3040/09). 

eine entscheidung zum § 38a sGb Xi finden sie auf
www.cbp.caritas.de/recht jb

politik
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3 Zweijähriges Kind mit Behinderung 
hat Anspruch auf Hilfsmittel 

das sozialgericht (sG) Heilbronn hat am 8. Juli 2014 entschie-
den, dass die Krankenkasse die Kosten für ein zweites Zim-
merfahrgestell mit sitzschale für den besuch eines zweijährigen
Jungen mit behinderung im schulkindergarten übernehmen
muss. die entscheidung ist relevant, weil der Anspruch auch 
vor dem dritten Lebensjahr des Kindes besteht. Ohne das 
Hilfsmittel hätte das Kind den Kindergarten nicht besuchen
können.

Der Sachverhalt

das Kind erlitt bei seiner Geburt im Juni 2007 einen Hirnscha-
den, aufgrund dessen es nicht in der Lage ist, frei zu sitzen, zu
stehen oder zu gehen. seine Krankenkasse bewilligte ihm des-
halb unter anderem ein Zimmerfahrgestell mit individuell ange-
passter sitzschale. im dezember 2009 genehmigte das schulamt
wegen der Förderbedürftigkeit des Jungen dessen besuch im
Kindergarten einer Förderschule für Kinder mit Körperbehin-
derung. das Kind wurde also vor dem dritten Lebensjahr im
Kindergarten aufgenommen. das vorhandene und von ihm wei-
terhin benötigte Zimmerfahrgerüst konnte jedoch wegen seiner
Größe (ebenso wenig wie die dazugehörige sitzschale) nicht
täglich vom Fahrdienst in den Kindergarten transportiert wer-
den. die eltern beantragten bei der Krankenkasse ein zweites
Zimmerfahrgestell. die Krankenkasse erklärte sich für unzu-
ständig und leitete den Antrag an das sozialamt des Landkrei-
ses weiter. der Landkreis bezahlte zunächst das weitere Zim-
merfahrgestell mit sitzschale für den Kindergartenbesuch und
verlangte von der Kasse die erstattung der Kosten in Höhe von
5500 euro. die Grundlage für den Anspruch des Landkreises
ist § 14 Abs. 4 sGb  iX, der lautet: „Wird [...] durch einen
rehabilita tionsträger [...] festgestellt, dass ein anderer rehabi-
litationsträger für die Leistung zuständig ist, erstattet dieser
dem rehabilitationsträger, der die Leistung erbracht hat, des-
sen Aufwendungen nach den für diesen geltenden rechtsvor-
schriften.“

Die Entscheidung

das sozialgericht Heilbronn entschied, dass die Krankenkasse
dem Kind das Zimmerfahrgerüst mit der sitzschale für den
schulkindergarten zur Verfügung hätte stellen müssen. die
rechtsgrundlage ist § 33 Abs. 1 sGb V, der lautet: „Versicherte
haben Anspruch auf Versorgung mit Hörhilfen, Körperersatz-
stücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die im ein-
zelfall erforderlich sind, um den erfolg der Krankenbehandlung
zu sichern, einer drohenden behinderung vorzubeugen oder
eine behinderung auszugleichen, soweit die Hilfsmittel nicht als
allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzu-
sehen […] sind.“

der Junge sei behinderungsbedingt bereits mit zweieinhalb
Jahren in den schulkindergarten aufgenommen worden, um
eine möglichst frühzeitige sonderpädagogische Förderung und
den anschließenden (sonder-)schulbesuch zu ermöglichen.
Ohne ein zweites Zimmerfahrgerüst nebst sitzschale hätte das
Kind den schulkindergarten aber nicht besuchen können.
Wegen der grundsätzlichen bedeutung hat das sozialgericht die
berufung zugelassen. die einmonatige berufungsfrist läuft
noch (sG Heilbronn, urteil vom 8. Juli 2014, Az.: s 11 Kr
2405/12). jb

3 Zusammenleben mit Verwandten:
Anspruch auf den vollen Regelsatz 

das bundessozialgericht hat am 23. Juli 2014 entschieden, dass
empfänger(innen) von Grundsicherung nach dem sGb Xii in
der regel auch dann den regelsatz der stufe 1 (zurzeit: 391
euro) erhalten, wenn sie mit ihren eltern oder anderen Perso-
nen zusammenleben. das bundessozialgericht begründet das
urteil im Wesentlichen folgendermaßen:

im Grundsatz ist davon auszugehen, dass erwachsenen Per-
sonen, die einen Haushalt gemeinsam führen, ohne Partner zu
sein, die regelbedarfsstufe 1 (aktuell: 391 euro) zusteht. dieser
Grundsatz gilt seit dem 1. Januar 2011. eine andere Lösung wür-
de gegen den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG versto-
ßen. dann würden nämlich alle zusammenlebenden Personen
einen regelbedarf von nur 80 Prozent erhalten, ohne dass
zumindest eine Person den regelbedarf von 100 Prozent bekom-
men würde. nicht entscheidend ist also, dass ein eigener Haus-
halt geführt wird. Maßgeblich für die Zuordnung ist das Zusam-
menleben in einem gemeinsamen Haushalt mit einer Person, die
nicht Partner (ehegatte, Lebenspartner einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft oder Partner einer eheähnlichen Gemein-
schaft) ist. entscheidend ist daher nicht, ob eine Person einen
Haushalt auch ohne unterstützungsleistung eines anderen allein
führen kann. Anknüpfungspunkt ist nur, dass die zusammenle-
benden Personen im rahmen ihrer körperlichen und geistig-see-
lischen Leistungsfähigkeit an der Haushaltsführung beteiligt
sind.

in § 39 satz 1 sGb Xii wird vermutet, dass Personen bei
Zusammenleben gemeinsam einen Haushalt führen. diese Ver-
mutung kann nicht dadurch erschüttert werden, dass eine Person
gegenüber anderen einen geringeren beitrag (entsprechend ihrer
körperlichen, geistigen oder seelischen Leistungsfähigkeit) an
der Haushaltsführung leistet. nur wenn keinerlei eigenständige
oder eine nur gänzlich unwesentliche beteiligung vorläge, würde
kein Haushalt geführt. insoweit trägt der sozialhilfeträger die
beweislast (bsG, urteil vom 23. Juli 2014, Az.: b 8 sO 14/13 r,
b 8 sO 31/12 r und b 8 sO 12/13 r). Meret Lobenstein

Juristische Referentin im DCV

Kontakt: meret.lobenstein@caritas.de

recht
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3 Sozialhilfeträger muss Hausnotruf
im betreuten Wohnen zahlen

das sozialgericht Wiesbaden hat mit urteil vom 12. Juni 2014
festgestellt, dass die Kosten für eine behinderungsbedingte not-
rufschaltung vom sozialhilfeträger vollständig zu erstatten sind,
sofern diese nicht von der Pflegekasse getragen werden. eine
beschränkung der Zahlungspflicht auf einen Kostenanteil (soge-
nannte „Grundgebühr“) ist unzulässig.

Der Sachverhalt

die betroffene leidet an epilepsie, wohnt im betreuten Wohnen
und erhält Leistungen der eingliederungshilfe vom Landes-
wohlfahrtsverband Hessen (sozialhilfeträger). Mangels Pflege-
bedürftigkeit erhält sie keine Leistungen der Pflegeversiche-
rung. es besteht einigkeit, dass aus behinderungsbedingten
Gründen ein Hausnotrufsystem für sie (im Falle eines Anfalls)
erforderlich ist, durch das im notfall ein Kontakt zum rettungs-
dienst hergestellt werden kann. der sozialhilfeträger weigerte
sich, die vollständigen Kosten in Höhe von 34,77 euro monatlich
zu erstatten, und zahlte mit bescheid vom 6. september 2010
lediglich die Grundgebühr in Höhe von 18,36 euro ohne weite-
re kostenpflichtige Leistungen des notrufanbieters (unter ande-
rem für die Hinterlegung eines Hausschlüssels).

das sozialgericht Wiesbaden verurteilte den sozialhilfeträ-
ger zur Übernahme sämtlicher Kosten für eine behinderungsbe-
dingte notrufschaltung im rahmen der eingliederungshilfe
nach §§ 53, 54 sGb Xii. da das Hausnotrufsystem behinde-
rungsbedingt erforderlich ist, ist es vollständig vom sozialhilfe-
träger zu finanzieren (sG Wiesbaden, urteil vom 30. April 2014,
Az.: s 30 sO 172/11). jb

Aus dem Verband

3 Aktuelle Stellungnahmen

n Position des CbP gegen die Aufnahme von bluttests zur Fest-
stellung von Trisomie 21 in den regelleistungskatalog der
gesetzlichen Krankenkasse;

n stellungnahme des CbP zu Haftungsfragen von freiberufli-
chen Hebammen in der Geburtshilfe;

n schreiben des CbP an die AsMK vom 29. september 2014
betreffend „Hilfe und unterstützung für Kinder und Jugend-
liche, die von 1949 bis 1975 in einrichtungen der behinder-

tenhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht
waren“;

n vorläufige rahmenkonzeption der Fachverbände für Men-
schen mit behinderung zum Themenfeld „Medizinische Zen-
tren für erwachsene Menschen mit geistiger oder mehrfacher
behinderung“ (MZeb);

n diskussionsbeitrag zum bundesteilhabegesetz zum Themen-
feld reha-erstausbildungen für junge Menschen mit behin-
derung und komplexen unterstützungsbedarfen des Vorstan-
des der bundesarbeitsgemeinschaft der berufsbildungswerke.

Weitere stellungnahmen sind unter www.cbp.caritas.de/positio-
nen sowie unter www.cbp.caritas.de/politik zu finden.

3 Austausch mit CBP stärkt 
Zusammenarbeit

Am 15. Juli 2014 trafen sich die Vorstandsvorsitzenden und
Geschäftsführer des CbP und der bundesarbeitsgemeinschaft
der Werkstätten für behinderte Menschen (bAG WfbM) in der
Frankfurter Geschäftsstelle der bAG WfbM.

der bAG-WfbM-Vorstandsvorsitzende Martin berg und
Geschäftsführer stephan Hirsch tauschten sich intensiv mit
Johannes Magin, erster Vorsitzender des CbP, und CbP-
Geschäftsführer Thorsten Hinz aus. Thema des Vierergesprächs
war die Weiterentwicklung der eingliederungshilfe, das neue
bundesteilhabegesetz und die flankierenden initiativen und
Maßnahmen. das Treffen bestärkte die Zusammenarbeit und
Gemeinsamkeiten bei der Aufgabe, Teilhabeangebote für Men-
schen mit behinderung weiterzuentwickeln. 

verband

Weitere rechtliche Entscheidungen finden Sie auf
www.cbp.caritas.de/recht

Von links: Stephan Hirsch, Thorsten Hinz, 
Johannes Magin, Martin Berg. 

B
ild
: 
B
A
G
 W
fb
M
/B
en
 K
na
b
e



6 CBP – Info 4 • November 2014

3 Umfrage zu Menschen mit geistiger
Behinderung und Mehrfachdiagnose

in deutschland benötigen immer mehr Menschen mit geistiger
behinderung und mit multiplen Herausforderungen (Mehr-
fachdiagnosen) fachliche unterstützung in der eingliederungs-
hilfe. es handelt sich um Personen mit intelligenzminderung
(kombiniert mit herausforderndem Verhalten) nach iCd 10 und
mit weiteren diagnosen. die Arbeitsgruppe „betreuungskon-
zepte für Menschen mit geistiger behinderung und multiplen
Herausforderungen (Mehrfachdiagnosen)“ befragt derzeit die
Mitgliedseinrichtungen, um die Anzahl der Personen und die
gegenwärtige Versorgung einzuschätzen.

immer mehr einrichtungsträger brauchen Konzepte und
mehr Fachpersonal für die oben genannte Zielgruppe. Parallel
dazu benötigt der CbP belastbare Zahlen und informationen zu
deren Versorgung, um die steigenden Anforderungen an die
dienste und einrichtungen der eingliederungshilfe in der Lob-
byarbeit auf der politischen ebene zu verdeutlichen. in Anbe-
tracht der bevorstehenden gesetzgeberischen reformen im
bereich der eingliederungshilfe (bundesteilhabegesetz) und im
bereich der gesundheitlichen Versorgung der Menschen mit
behinderung (Medizinische Zentren) ist der CbP gefragt, Posi-
tion zu beziehen, wie Leistungen für diese Personengruppe künf-
tig sinnvoll erbracht und finanziert werden sollen. noch im
november 2014 wird die umfrage an alle Mitglieder per Post
versandt. Wir bedanken uns für ihre beteiligung! jb

3 „Ambient Assisted Living“ –
Tagung der Fachverbände

„Ambient Assisted Living – Technische unterstützung in der
behindertenhilfe zur Verbesserung von Teilhabe und selbstbe-
stimmung“ – mit diesem Thema befassten sich rund 140 Teil-
nehmer(innen) auf der gemeinsamen Tagung der fünf Fachver-
bände CbP, Lebenshilfe, Anthropoi, beb und bvkm am 20. und
21. Oktober 2014 im Tagungszentrum der Katholischen Akade-
mie in berlin. 

die nutzung moderner Technologien wie smartphones, Tab-
let-PCs und navigationssysteme ist im Alltag zunehmend eine
selbstverständlichkeit. Allerdings können bislang nur wenige

Menschen mit kognitiven oder motorischen einschränkungen
oder schwerstmehrfachbehinderte Menschen diese Technolo-
gien nutzen und von den enormen Fortschritten auf dem Gebiet
profitieren. 

Mit zahlreichen referent(inn)en haben sich Leitungs- und
Fachkräfte aus verschiedenen sozialen einrichtungen und
diensten, aber auch interessierte aus anderen berufsgruppen
mit dem Themenfeld „Ambient Assisted Living“ (AAL) in der
behindertenhilfe auseinandergesetzt. es geht darum, Menschen
mit behinderung zu befähigen, moderne informations- und
Kommunikationsgeräte zur beseitigung von barrieren einzu-
setzen und Forschung und industrie zu motivieren, an die Ziel-
gruppe angepasste Lösungen zu entwickeln.

Zentrales Ziel der Tagung war es, einen starken impuls zu set-
zen, dass bei technischen Weiterentwicklungen die Aspekte
selbstbestimmung und Teilhabe stärker mit in den blick genom-
men werden. AAL-systeme sollen künftig im bereich der behin-
dertenhilfe mehr Anwendung erfahren und Menschen mit
behinderung in einer unabhängigeren Lebensführung unter-

verband
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stützen. Mit den Möglichkeiten von assistiven Technologien sind
jedoch bestimmte Anforderungen verknüpft. darauf wies
Hubert soyer, stellvertretender Vorsitzender des CbP, hin,
indem er zentrale bedingungen an den einsatz von Technolo-
gien in der behindertenhilfe stellte. Für die Wirksamkeit von
AAL würden Faktoren wie „nutzerbereitschaft“, „bedienbar-
keit“ der Technologien sowie deren Vernetzung mit dem sozial-
raum eine essenzielle rolle spielen. 

Grit braeseke, Leiterin von „iegus“ – institut für europäische
Gesundheits- und sozialwirtschaft, machte auf die ökonomi-
schen Potenziale aufmerksam, die in bezug auf personenzen-
trierte Assistenzsysteme entstehen. 

Außerdem wurden relevante Aspekte in den Vordergrund
gerückt, die beim einsatz moderner Technologien beachtet wer-
den müssen. Zum einen muss die Technikfolgenabschätzung im
blick behalten werden, um nicht die Ziele – gesellschaftliche
Teilhabe und selbstbestimmung – zu verfehlen. Marc boven-
schulte, bereichsleiter demografischer Wandel und Zukunfts-
forschung bei der Firma Vdi/Vde innovation und Technik,

stellte wesentliche Komponenten wie die nutzerintegration, die
Abhängigkeit von Technologien, die Frage des datenschutzes
und die Finanzierung der Modelle in den Vordergrund. 

der einsatz technischer unterstützungssysteme erfordert
auch eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit ethischen Fra-
gestellungen und ist nicht ohne menschliche Hilfe realisierbar.
es gibt kein „entweder-oder“, wie es birgit behrisch, Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im institut Mensch, ethik und Wissen-
schaft (iMeW), berlin, in ihrem impuls ausgedrückt hatte; AAL-
Technologien müssen vielmehr in Verbindung mit dem
Menschen etabliert werden, sowohl mit dem nutzer als auch mit
dem unterstützer und dienstleister von AAL-systemen. 

in zahlreichen Workshops hatten die Teilnehmenden die Gele-
genheit, unterschiedliche Assistenzsysteme für die bereiche
Kommunikation, Mobilität und Alltagsbewältigung aus der Pra-
xis, Forschung und entwicklung kennenzulernen. Vorgestellt wur-
den soziale netzwerke zur Pflege sozialer Kontakte‚ virtuelle
Assistenten (sogenannte „Avatare“), Orientierungshilfen für den
öffentlichen nahverkehr sowie Tablets als das neue Medium der

verband

CBP-Kalender

Termine Wann? Wo? Wer?

Das Bundesteilhabegesetz. Diskussionsforum
der Fachverbände für Menschen mit
Behinderung zum laufenden Gesetzesverfahren

16.1.2015 Berlin Träger und Leitungsverantwortliche

Bundesteilhabegesetz – Konsequenzen für die
Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit
Behinderung
Fachtagung des CBP-Ausschusses Teilhabe am
Arbeitsleben

27.–29.1.2015 Berlin
Träger, Leitungen und Fachkräfte aus Werkstätten,
Tagesförderstätten, Berufsbildungswerken,
Berufsförderungswerken und Integrationsfirmen

Fachtag des CBP-Fachbeirates Psychiatrie zur
geschlossenen Unterbringung

11.2.2015 Augsburg
Leitungen und Fachkräfte in Einrichtungen und
Diensten im CBP

Jahreszielkonferenz der CBP-Gremien 24./25.2.2015 Fulda Alle CBP-Gremienmitglieder

Fachtag des CBP-Fachbeirates Psychiatrie zur
geschlossenen Unterbringung

12.3.2015 Berlin
Leitungen und Fachkräfte in Einrichtungen und
Diensten im CBP

CBP-Trägerforum 17./18.6.2015
Bergisch
Gladbach

Trägervertreter(innen), Leitungsverantwortliche und
Führungskräfte in der Caritas Behindertenhilfe und
Psychiatrie

DTF-Tagung: Fachtagung für Fachkräfte in den
Bereichen Diagnose, Behandlung, Förderung,
Bildung, Beratung sowie Pflege im CBP

22.–24.9.2015 Freiburg
Leitende Mitarbeiter(innen) sowie Fachkräfte in den
Bereichen Diagnose, Behandlung, Förderung,
Bildung, Beratung und Pflege im CBP

CBP-Mitgliederversammlung 18./19.11.2015 Berlin Vertreter(innen) der Mitgliedseinrichtungen

Bitte achten Sie auf die aktuellen Termine und Ausschreibungen auf unserer Homepage www.cbp.caritas.de
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unterstützten Kommunikation. darüber hinaus konnte man sich
mit Themen wie automatisierter unterstützung aufgrund von
gespeicherten Verhaltensschritten, rechtlichen rahmenbedin-
gungen für die datenerhebung und AAL-systemen für Men-
schen mit Mehrfachdiagnosen in den Gruppen beschäftigen. 

in offenen Foren berichteten Menschen mit behinderung
über ihre erfahrungen mit AAL-Technologien und darüber, wel-
che wesentlichen Aspekte bei der Konzeption von AAL-syste-
men beachtet werden müssen. Thomas Kahlisch, direktor der
deutschen Zentralbücherei für blinde zu Leipzig (dZb) und
Mitglied im Präsidium des deutschen blinden- und sehbehin-
dertenverbandes (dbsV), führte vor, wie er sich mithilfe eines
screenreaders auf seinem smartphone Texte ansagen lässt. Für
die nutzung von technischen unterstützungssystemen fordert
er deren „gute Gebrauchstauglichkeit (usability), Kostengüns-
tigkeit und barrierefreie Anwendbarkeit (Accessibility)“. 

Auch Heidi Hauer von der Kontaktstelle Mainz des bundes-
verbandes selbsthilfe Körperbehinderter (bsK) fordert eine
Verbesserung der informationsbereitstellung über mögliche
technische Assistenzsysteme. Menschen mit behinderung müs-
sen die Möglichkeit erhalten, sich über die Vorteile von techni-
scher unterstützung zu informieren und mithilfe persönlicher
und fachlicher unterstützung den umgang mit der jeweiligen
Technologie zu erlernen. um die Technik auch wirklich nutzen
zu können, bedarf es dabei stets einer individuellen Anpassung
der Technologie an den/die nutzer(in).

die Fachverbände stehen jetzt vor der Aufgabe, um AAL-
innovationen zu werben, einrichtungen und dienste zu moti-
vieren, diese zu nutzen, eine barrierefreie nutzung von Techno-
logien politisch einzufordern, Kenntnisse und Fähigkeiten im
umgang mit ihnen zu vermitteln und allgemein die Möglichkei-
ten zu erkennen, die in den technischen systemen stecken, die
für Menschen mit behinderung zu mehr Teilhabe führen.

der einsatz von AAL-systemen in der behindertenhilfe benö-
tigt eine breite unterstützung von vielen Akteuren. dazu gehören
nicht nur die Fachverbände und Leitungskräfte sowie Mitarbei-
ter(innen) der sozialen einrichtungen und dienste, sondern auch
innovative technische Köpfe, Kostenträger und die Politik. Am
wichtigsten sind dabei jedoch die Menschen mit behinderung, die
als expert(inn)en in eigener sache in die Gestaltung der Techno-
logien von Anfang an einbezogen werden müssen. 

die Tagungsdokumentation steht zum download bereit unter
www.diefachverbaende.de/veranstaltungen Katja Werner

AAL-Projektkoordinatorin beim CBP

Kontakt: katja.werner@caritas.de

3 Taubblindenpädagogik trifft Medizin 

Mit mehr als 180 Teilnehmer(inne)n aus dem in- und Ausland
und referent(inn)en aus fünf Ländern versammelte sich in der
stiftung st. Franziskus Heiligenbronn am 26./27. Juni 2014 die

Fachwelt der Taubblindenpädagogik. die stiftung baut ihre
Angebote für Menschen mit Taubblindheit und Hörsehbehin-
derung zu einem Kompetenzzentrum aus. das Abschlusstreffen
des eu-Projektes zur Vernetzung der Taubblindenarbeit in den
deutschsprachigen Ländern und den niederlanden wurde jetzt
zu dem  internationalen Fachkongress „Taubblindenpädagogik
trifft Medizin“ ausgeweitet, den das epilepsiezentrum Kehl-
Kork mitveranstaltete.

Ministerialrat sönke Asmussen aus dem stuttgarter Kultus-
ministerium verteidigte in seinem referat den Ansatz der son-
derpädagogik unter dem Motto „Vom Kind zum Programm“.
der bildungsanspruch als historische errungenschaft solle auch
bei der Gruppe der schwermehrfachbehinderten Kinder nicht
aufs spiel gesetzt werden: „sonderpädagogik kennt keinen Aus-
schluss.“

die medizinische Perspektive wurde vom Chefarzt der
séguin-Klinik in Kehl-Kork, Peter Martin, eingenommen, der
seit Jahren auch bewohner in Heiligenbronn behandelt. er
sprach über die schmerzdiagnostik bei Menschen mit schwers-
ter Mehrfachbehinderung: „schmerzensbekundungen müssen
ernst genommen werden, schmerz hat eine Warnfunktion“, plä-
dierte er für größere sensibilität im umgang mit diesen Men-
schen, auch wenn die schmerzreaktionen oft anders seien als
gewohnt. Ewald Graf

Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn 

Kontakt: ewald.graf@stiftung-st-franziskus.de

3 CBP-Jahresbericht 2013/14 ist da

der CbP stellt in seinem jüngst ver-
öffentlichten Jahresbericht die the-
matischen schwerpunkte seiner
Arbeit der Jahre 2013 und 2014 vor.
der Jahresbericht will die Ver-
bandsarbeit nach innen sichtbar
machen und gleichzeitig Außenste-
henden einen einblick in die Akti-
vitäten und Hintergründe des CbP
ermöglichen. der Jahresbericht
kann per Mail bestellt werden:
cbp@caritas.de

Menschen im Verband

3 Wolfgang Tyrychter neuer 
Ausschuss-Vorsitzender

Auf dem CbP-Kongress im Juni 2014 verabschiedete sich Chris-
toph Gräf, st. Gallus-Hilfe Meckenbeuren, als Vorsitzender des
CbP-Ausschusses Kinder und Jugendliche. der Vorstand dankt
Christoph Gräf sehr herzlich für sein verbandliches engage-
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ment. Wolfgang Tyrychter hat den Vorsitz seit dem 1. Juli 2014
inne. er leitet das Vorstandsressort entwicklung, bildung und
Marketing im dominikus-ringeisen-Werk, ursberg, und wirkt
bereits seit vielen Jahren als Mitglied im Ausschuss Kinder und
Jugendliche mit.

3 Neu im CBP: Katja Werner, 
AAL-Projektkoordinatorin

Vor und während meines studiums
der sozialen Arbeit an der GsO-
Hochschule nürnberg bin ich unter-
schiedlichen Tätigkeiten im sozialen
bereich nachgegangen. im Zentrum
für Psychiatrie reichenau leistete ich
mein Freiwilliges soziales Jahr ab und
hatte darüber hinaus die Möglichkeit,
auf verschiedenen stationen tätig zu
werden. dabei konnte ich wertvolle
erfahrungen mit unterschiedlichen

Zielgruppen sammeln. der schwerpunkt meiner Arbeit lag auf
der betreuung von Menschen mit suchterkrankungen sowie psy-
chiatrischen erkrankungen. des Weiteren war ich im Arbeitsfeld
der Jugend- und Familienhilfe aktiv, in dem ich vorrangig Ange-
bote und Hilfen zur erziehung für die individuellen bedürfnis-
se von Kindern, Jugendlichen und Familien installiert habe. seit
2011 habe ich mich ehrenamtlich im bereich der behinderten-
hilfe engagiert und Kinder und Jugendliche während der schul-
ferienzeit einzeln sowie im Ferienprogramm betreut. der
Arbeitsbereich war geprägt von Vielfältigkeit und Abwechslung,
aber auch von Herausforderungen, die die Arbeit besonders
spannend machen.

im Anschluss nahm ich mein Masterstudium der internatio-
nalen Kriminologie an der universität Hamburg auf. Gerade im
bereich der Kriminologie sind Themenfelder wie benachteili-
gung, soziale ungleichheit sowie inklusion/exklusion bestand-
teil der kritischen Analyse. der Fokus richtete sich dabei auf die
Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themenkom-
plexen wie beispielsweise die Ausübung diverser (un-)sicher-
heits- und Ausgrenzungspraktiken und deren Auswirkungen auf
bestimmte Personengruppen. Mittels der Planung und durch-
führung eigener Forschungsvorhaben habe ich mir unter-
schiedliche Methoden qualitativer sozialforschung aneignen
können. Mit der Kombination aus praxisnahen erfahrungen,
interdisziplinär angereichertem Wissen und methodischen
Kenntnissen ist es möglich, ein breites Aufgabenspektrum abzu-
decken.

seit dem 1. september 2014 bin ich beim CbP als Projektko-
ordinatorin im Modellprojekt „AAL –Ambient Assisted Living-
Modelle zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von
Menschen mit behinderung“ tätig. Gemeinsam mit Menschen

mit behinderung werden wir Technologien nach ihren individu-
ellen bedürfnissen auswählen und testen, die die Zielgruppe in
der bewältigung von Alltagssituationen in den bereichen Kom-
munikation, Mobilität und Wohnen unterstützen. Ziel ist es,
durch den einsatz von technischen unterstützungssystemen
eine selbstständigere Lebensführung und gesellschaftliche Teil-
habe zu ermöglichen. Meine Aufgabe wird es sein, die einzelnen
Testphasen zu planen sowie die unterschiedlichen Testgruppen
zu begleiten. eine persönliche Zusammenarbeit mit unseren
Projekt- und Kooperationspartnern nimmt einen hohen stellen-
wert in meiner Arbeit ein. 

ich freue mich, Teil eines Projekts zu sein, das die selbstbe-
stimmung von Menschen mit behinderung fördert, den bereich
der behindertenhilfe für AAL aktiviert und somit maßgeblich
zur Förderung von inklusion beiträgt. 

AAL-Projektstart mit Kick-off-Veranstaltung

Zum start unseres Modellprojekts „AAL – Ambient Assisted
Living-Modelle zur Verbesserung der gesellschaftlichen Teilha-
be von Menschen mit behinderung“ hat am 27. Oktober 2014 in
Fulda eine Kick-off-Veranstaltung stattgefunden. Gemeinsam
mit unseren Projektpartnern haben wir den Grundstein für die
erste Projektphase gelegt. das Treffen bot einen rahmen zur
Orientierung sowie zum Austausch von ideen und informatio-
nen. Ziel war, sowohl die für das AAL-Projekt mögliche Ziel-
gruppe genauer in den blick zu nehmen als auch einen ersten
Überblick über die Möglichkeiten von assistiven Technologien
zu erhalten. drei expert(inn)en haben zu den im AAL-Projekt
zentralen Themenfeldern Kommunikation, Mobilität und Woh-
nen einen impulsvortrag gehalten. in darauffolgenden Work-
shops haben sich die Projektbeteiligten intensiver mit einem
jeweiligen schwerpunktbereich auseinandergesetzt und Mög-
lichkeiten des einsatzes von Technologien für ihre entsprechen-
de Zielgruppe ermittelt. im rahmen dieser Veranstaltung wur-
de der Weg für das weitere Vorgehen im Projekt geebnet.

die dokumentation ist unter www.cbp.caritas.de/dokumen-
tationen abrufbar. Katja Werner

Aktuelles

3 Uwe Mletzko ist neuer 
BeB-Vorsitzender 

Pastor uwe Mletzko ist neuer Vorsitzender des bundesverban-
des beb. uwe Mletzko, Vorstandssprecher des Vereins für inne-
re Mission in bremen, ist bereits seit dem Jahr 2010 Mitglied im
Vorstand des beb. er löst als beb-Vorsitzender Michael Conty
ab, der das Amt seit 2007 innehatte und für eine Wiederwahl
nicht mehr zur Verfügung stand. der CbP-Vorstand gratuliert
uwe Mletzko ganz herzlich zur Wahl und freut sich auf die wei-
tere Zusammenarbeit!
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3 Aktion Mensch fördert
betriebliche Inklusion

die Aktion Mensch bietet ein neues Förderprogramm an.
Gefördert wird die Gründung von diensten zur betrieblichen
inklu sion. Förderfähig sind eigenständige dienste für Men-
schen mit behinderung, die dauerhaft voll erwerbsgemindert
sind (also Zugang zu einer WfbM haben), und dienste für Men-
schen ohne festgestellte erwerbsminderung, deren Teilhabe am
Arbeitsleben durch Krankheit, unfall oder behinderung
erschwert ist.

die dienste zur betrieblichen inklusion sollen Arbeitsplätze
für diesen Personenkreis akquirieren und die Menschen beglei-
ten und unterstützen. die Anforderungen an die dienste sind in
einem Leitfaden zusammengefasst, der im elektronischen
Antragsverfahren zur Verfügung gestellt wird.

die Anschubfinanzierung soll einen Zeitraum von fünf 
Jahren umfassen und dadurch dauerhafte strukturen etablie-
ren. Für maximal 1,5 Personalstellen beträgt der höchste
Zuschuss 250.000 euro bei einem Förderanteil von maximal 70
Prozent der förderfähigen Gesamtkosten. im Merkblatt Arbeit
(stand: 1. Juli 2014)1 sind die einzelheiten der Förderung dar-
gestellt.

Ferner werden der Auf- und Ausbau von Zuverdienst -
be trieben und integrationsfirmen, Kooperationsvorhaben 
zur beruflichen eingliederung von Menschen mit erhöhtem
unterstützungsbedarf, Projekte zur entwicklung neuer
Arbeitsmöglichkeiten und Projekte im Übergang schule –
beruf gefördert.

Zum 1. Juli 2014 wurden die Förderrichtlinien im Übrigen wie
folgt angepasst: einheitlicher Fördersatz von 70 Prozent für
Anschubförderung; degressive Auszahlung des Zuschusses, die
einführung einer Förderhöchstsumme von 120.000 euro für
dreijährige Anschubförderungen, die erhöhung des Fördersat-
zes für Ferienreisen (bislang Ferienmaßnahmen genannt) ab
2015 von 30 auf 35 euro pro betreuertag. jb

Anmerkung

1. www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/men-

schen-mit-behinderung/arbeit.php 

3 Bundesliga-Stiftung und 
Aktion Mensch kooperieren

inklusion voranzutreiben und das selbstverständliche Miteinan-
der von Menschen mit und ohne behinderung zu fördern – das
ist das Ziel der neuen Kooperation von Aktion Mensch und der
bundesliga-stiftung. unter dem Motto „Gemeinsam für inklu-
sion“ werden die beiden Partner in den kommenden Jahren Pro-
jekte im sportbereich unterstützen. den Auftakt der Zusam-
menarbeit markierte das supercup-spiel zwischen borussia

dortmund und dem FC bayern München am 13. August 2014.
Aktion Mensch und bundesliga-stiftung bringen dazu das The-
ma inklusion ins stadion. so wurden beispielsweise die spieler
beider Mannschaften von Kindern mit und ohne behinderung
auf das spielfeld begleitet. 

der Online-reiseführer „barrierefrei ins stadion“ der bun-
desliga-stiftung und der Aktion Mensch soll helfen, den stadi-
onbesuch für Fußballfans mit behinderung zu erleichtern. der
reiseführer enthält informationen zur barrierefreien Anreise zu
den stadien der ersten und zweiten bundesliga, der dritten Liga
sowie allgemein Wissenswertes zu der jeweiligen stadt
(www.barrierefrei-ins-stadion.de).

3 Inklusion als Menschenrecht –
ein Online-Handbuch

das Online-Handbuch „inklusion als Menschenrecht“ richtet
den blick auf die Menschenrechte behinderter Menschen und
ihre gesellschaftliche Teilhabe. das buch kann von Menschen
genutzt werden, die sich für die Themen inklusion, behinderung
und Menschenrechte interessieren. 

es richtet sich vor allem an Pädagog(inn)en in der schule,
Jugendliche und erwachsene in selbsthilfegruppen oder in 
der Jugendgruppe, an erzieher(innen), Ausbilder(innen) in
Heil erziehungspflegeschulen, erzieherinnenfachschulen und
Altenpflegeschulen. es ist zu finden unter www.inklusion-als-
menschenrecht.de

3 Frauenbeauftragte in Einrichtungen
arbeiten erfolgreich 

seit mehr als zehn Jahren fordern Frauen mit Lernschwierigkei-
ten den einsatz von Frauenbeauftragten in Werkstätten und
Wohneinrichtungen. diese Frauen sind in hohem Maße von
Gewalt betroffen und werden in vielen bereichen ihres Lebens
benachteiligt. in einem Pilotprojekt der Vereine „Weibernetz“
und „Mensch zuerst“ wurde diese Forderung in den Jahren 2008
bis 2011 in der Praxis erprobt. 

die ergebnisse zeigen: die idee der Frauenbeauftragten in
Werkstätten und Wohneinrichtungen funktioniert. die Frauen
sind Vertrauenspersonen auf Augenhöhe für ihre Kolleginnen
und Mitbewohnerinnen, sie schaffen durch ihre Arbeit eine
höhere Aufmerksamkeit für die Probleme und bedürfnisse von
Frauen mit Lernschwierigkeiten. nicht zuletzt machen sie mit
ihrem Vorbild anderen Frauen in der einrichtung Mut. 

die bedingungen für eine erfolgreiche Arbeit der Frauenbe-
auftragten und deren nutzen wurden aus den Projektergebnis-
sen abgeleitet und in einer broschüre zusammengefasst. diese
sowie eckpunkte zur implementierung von Frauenbeauftragten
in Werkstätten für behinderte Menschen finden sie zum
download auf www.weibernetz.de/frauenbeauftragte

verband



Lesetipps

3 Kongress-Doku

neue caritas CBP-Spezial: 

Auf dem Weg zur inklusiven

Gesellschaft. Freiburg 2014; 

35 S., 5,50 Euro für Mitglieder,

7,50 Euro für Nichtmitglieder,

zuzüglich Versandkosten

ISBN 978-3-9800359-7-2

der CbP-Kongress „Auf dem Weg
zur inklusiven Gesellschaft“ vom 3.
bis 5. Juni 2014 in schwäbisch
Gmünd ist auf der CbP-Homepa-
ge dokumentiert. eine essenz der

wichtigsten beiträge ist in der Ausgabe 6 unserer schriftenreihe
CbP-spezial im Oktober 2014 erschienen. das Heft enthält
Fachbeiträge von Peter neher, irene Vorholz, Karin Altpeter,
Heribert Prantl, Peter Müller, Andreas Lob-Hüdepohl und eli-
sabeth Wacker. es ist per e-Mail zu bestellen: cbp@caritas.de

3 Inklusion im Schulsystem

Kroworsch, Susann (Hrsg.): Inklusion im deutschen 

Schulsystem. Barrieren und Lösungswege. Verlag 

Deutscher Verein: Berlin, 2014, 208 S., 19,80 Euro, ISBN

978-3-7841-2554-1

in diesem band analysieren Fachleute aus Wissenschaft und Pra-
xis den aktuellen umsetzungsstand inklusiver bildung in
deutschland. sie stellen die systemischen und strukturellen bar-
rieren dar und entwickeln bedingungen für einen erfolgreichen
umsetzungsprozess von inklusion. Anhand von Praxisbeispielen
werden konkrete Lösungswege vorgestellt. damit bietet der
band wichtige Grundlagen und Lösungsansätze für alle, die sich
mit inklusion in der schule befassen wollen oder müssen – als
Leistungsträger, Lehr- und Fachkräfte, aber auch eltern und
betroffene schüler(innen) (zu bestellen unter http://verlag.deut-
scher-verein.de).

3 Nichts über uns ohne uns!

Netzwerk Artikel 3 (Hrsg.): Nichts über uns ohne uns. 

erlin, 2014, 30 S.

das „netzwerk Artikel 3“ hat mit der broschüre „nichts über
uns ohne uns! – Von der Alibi-beteiligung zur Mitentscheidung“
eine neue Handreichung veröffentlicht, in der ein Paket von ins-
gesamt zehn schritten für eine verbesserte Partizipation für
Menschen mit behinderung und ihre selbstvertretungs-Organi-
sationen vorgestellt wird. diese standards reichen von der
gesetzlichen Verankerung der Partizipation in einem neuen

Abschnitt im behindertengleichstellungsgesetz (bGG) bis hin
zur Gründung einer eigenen selbstvertretungs-Organisation von
Kindern mit behinderungen. die broschüre gibt es zum
download unter www.netzwerk-artikel-3.de. 

3 Inklusion: Ratgeber für Eltern

Gruppe Inklusionsbeobachtung (Hrsg.): Inklusion – Ratge-

ber für Eltern. Elternbund Hessen: Frankfurt, 2014, 74 S.

in Hessen gibt es ein starkes Votum, dass die umsetzung des
inklusionsprozesses eines der wichtigsten Vorhaben für Hessen
in den kommenden Jahren sein wird. deshalb hat die Gruppe
inklusionsbeobachtung (Gib) mit unterstützung des eltern-
bundes Hessen und der GeW Hessen die broschüre „inklu -
sion – ratgeber für eltern“ (Heft 4, in der reihe „einführung in
die elternarbeit in der schule“) herausgebracht. Zu bestellen ist
er unter www.gib-hessen.de oder per e-Mail: info@elternbund-
hessen.de.

3 Josef-Geschichte in 
Leichter Sprache

Lebenshilfe Bremen (Hrsg.): Die

Geschichte über Josef in Leichter

 Sprache: Bremen, 2014, 64 S.,

19,80 Euro zuzüglich Versandkos-

ten, ISBN 978-3-9816418-1-3 

die alttestamentarische Geschichte
über Josef und seine brüder wird
auf 64 seiten in Leichter sprache
erzählt. Zum buch der Lebenshilfe bremen gibt es eine Multi-
media-dVd mit einer digitalen buchversion, einer Hörbuch-
version und einem Gebärdenvideo der Geschichte. sie können
das buch per e-Mail bestellen: bestellung@lebenshilfe-bre-
men.de

3 Expertise: Wiedereinstieg mit
besonderen Herausforderungen

Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Men-

schen (Hrsg.): Wiedereinstieg mit besonderen Herausforde-

rungen. Düsseldorf, 2014, 70 S.

Mit dem Projekt „Wiedereinstieg mit besonderen Herausforde-
rungen“ widmet sich der bundesverband für körper- und mehr-
fachbehinderte Menschen (bvkm) intensiv der Vereinbarkeit
von Familie und beruf, die für Mütter behinderter Kinder oft
eine besonders hohe Herausforderung darstellt. 

die expertise enthält Handlungsempfehlungen, wie Famili-
en mit behinderten Kindern und damit der berufliche Wieder-
einstieg der Frauen angemessen unterstützt werden können. sie
ist bestellbar im internet unter www.bvkm.de.
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NACHGEDACHT

Am 14. April 2014 tagte in

Genf der UN-Fachaus-

schuss zur Behinderten-

rechtskonvention (UN-BRK) und beschloss eine Liste von 25

Fragen („List of Issues“) für die Staatenprüfung Deutschlands.

Auf diese kritischen Fragen hat die Bundesregierung nun ge-

antwortet, und sie wird sich bei einer anschließenden Staa-

tenprüfung im Frühjahr 2015 durch die Vereinten Nationen für

den Stand der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

rechtfertigen müssen. Bevor der UN-Fachausschuss die Fra-

geliste beschloss, hatten Delegationsmitglieder der BRK-Alli-

anz – einem zivilgesellschaftlichen Netzwerk, dem auch der

CBP angehört – und die Monitoringstelle des Deutschen In-

stituts für Menschenrechte die Möglichkeit, aus ihrer Sicht

darzustellen, zu welchen Themen in Deutschland dringender

Handlungsbedarf besteht.

Die Frageliste des UN-Fachausschusses ist in drei große Be-

reiche gegliedert: Die „generellen Verpflichtungen“ (Artikel

1–4), die „spezifischen Rechte (Artikel 5–30) und die „spezifi-

schen Verpflichtungen“ (Artikel 31–33). Die jetzt vorliegenden

Antworten der Bundesregierung sind ernüchternd und leider

an vielen Stellen vage und allgemein. Vom UN-Fachaus-

schuss konkret angefragte Zahlen und Statistiken werden sel-

ten genannt. So liegen der Bundesregierung beispielsweise

keine Angaben über die in den letzten Jahren angeordneten

Zwangsmaßnahmen in Behindertenhilfe und Psychiatrie vor.

Auf die Anfrage nach Vergleichszahlen mit Blick auf den

„Mehrkostenvorbehalt“, der unter anderem bislang über am-

bulante und stationäre Leistungen entscheidet, wird auf die

unzureichenden Erhebungen der Bundesarbeitsgemeinschaft

der überörtlichen Sozialhilfeträger verwiesen. Auch die Ant-

wort auf die Nachfrage zur Durchsetzung von „unterstützen-

den Entscheidungsfindungen“ anstelle von „ersetzenden Ent-

scheidungsfindungen“ (siehe Artikel 12 der BRK) ist unbefrie-

digend, da fast ausschließlich auf das geltende Betreuungs-

recht rekurriert wird. 

Aus Sicht des CBP ist positiv zu bewerten, dass die Bundes-

regierung bei den Themen „inklusive Bildung“ und „Werkstät-

ten für Menschen mit Behinderung“ differenziert antwortet.

Förderschulen sollen auch weiterhin ihren Platz im geglieder-

ten Schulsystem haben, müssen sich aber weiterentwickeln

bei der Stärkung von Kinder- und Elternwahlrechten. Zu den

Werkstätten schreibt die Bundesregierung wie folgt: „Die Bun-

desregierung ist der Auffassung, dass Werkstätten als Anbie-

ter von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben weiterhin

 ihren Platz haben […] Bei den Überlegungen zur Weiterent-

wicklung der Eingliederungshilfe im Rahmen der Schaffung

eines Bundesteilhabegesetzes ist beabsichtigt, Regelungen

zu treffen, die es ermöglichen sollen, behinderten Menschen,

die heute auf eine Werkstatt angewiesen sind, alternative Be-

schäftigungsmöglichkeiten und damit mehr Wunsch- und

Wahlrechte anzubieten.“ 

Auf die Antworten der Bundesregierung will die BRK-Allianz

mit einer gemeinsamen Stellungnahme reagieren, die dann

auch Aufnahme im Verfahren der Staatenprüfung finden wird.

Die Staatenprüfung findet voraussichtlich im April 2015 statt.

Hier wird der UN-Fachausschuss mit der Delegation der Bun-

desregierung in einen Dialog treten, in dem er die aus seiner

Sicht erreichten Fortschritte bei der Umsetzung der UN-BRK

würdigt, aber auch auf Umsetzungsdefizite hinweist. Die Kri-

tik muss dann auch Niederschlag in der weiteren Umset-

zungsstrategie der Bundesregierung finden, beispielsweise

bei der Fortschreibung des Nationalen Aktionsplans. Es wird

Aufgabe der Verbände sein, die Bundesregierung immer wie-

der an ihre Verpflichtungen zu erinnern, die sie mit Zeichnung

der BRK eingegangen ist. Ihr Thorsten Hinz

Dr. Thorsten
Hinz

Geschäftsführer 
des CBP 
E-Mail: thorsten.
hinz@caritas.de

UN-BRK: Verbände müssen dranbleiben

Filmtipps

3 Die Sprache des Herzens

Ab 1. Januar 2015 im Kino, erzählt der Film die auf einer wah-
ren begebenheit beruhende Geschichte eines Mädchens, das
taubblind zur Welt kam und von einer jungen nonne aus ihrem
inneren Gefängnis von einsamkeit und Verzweiflung befreit
wird.

3 (K)ein besonderes
Bedürfnis 

Ab 11. dezember 2014 im Kino: der
deutsch-italienische dokumentar-
film begleitet auf bewegende Weise
den Autisten enea auf seiner suche
nach der wahren Liebe, die von ita-
lien bis nach deutschland führt.


